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1 Textliche Festsetzungen 
 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 2A „Gewerbegebiet Dorheim-West“ – 2. Ände-
rung werden für seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 2A 
„Gewerbegebiet Dorheim-West“ von 1991, der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2A 
von 1998 und des Bebauungsplanes Nr. 2A „Gewerbegebiet Dorheim-West“ – Teil II von 
2005 durch die Festsetzungen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes ersetzt. 

 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 sowie Abs. 9 BauNVO) 
 
1.1.1 Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen 

sowie die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten, unzu-
lässig. 

 
1.1.2 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Davon ausgenommen sind Ver-

kaufsflächen für die Selbstvermarktung der im Gebiet produzierenden und weiterverarbei-
tenden Betriebe, wenn deren Verkaufsflächen einen untergeordneten Teil der durch die Be-
triebsgebäude der jeweiligen Gewerbebetriebe bebauten Fläche einnehmen. 

 
1.1.3 Im Gewerbegebiet sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf den Verkauf 

eines erotischen Warensortimentes und auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuellem 
Charakter ausgerichtet sind, unzulässig. 

 
1.1.4 Für das Gewerbegebiet Nr. 2 wird als Einschränkung festgesetzt, dass ausschließlich La-

gerplätze und Stellflächen sowie Stellplätze für Personen- und Lastkraftwagen sowie sonsti-
ge Nutzfahrzeuge zulässig sind. 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

Oberer Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist der oberste Gebäudeabschluss. Die festge-
setzte maximal zulässige Gebäudeoberkante gilt auch für technische Aufbauten und unter-
geordnete Bauteile sowie für sonstige bauliche Anlagen im Gewerbegebiet. 

 
1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO) 
 

Im Gewerbegebiet Nr. 1 gilt als abweichende Bauweise die offene Bauweise mit der Maßga-
be, dass Gebäude eine Länge von 50 m überschreiten dürfen. 

 
1.4 Zulässigkeit von Stellplätzen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. 

§ 12 Abs. 6 BauNVO sowie § 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
 Lagerplätze und Stellflächen sowie Stellplätze für Personen- und Lastkraftwagen sowie 

sonstige Nutzfahrzeuge sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in-
nerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig. Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind 
mit Ausnahme des bestehenden Pförtnerhauses nur außerhalb der straßenrechtlichen Bau-
verbotszonen zulässig. 

 
1.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
1.5.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ist das vorhan-
dene Grünland durch eine ein- bis zweimalige jährliche Mahd als Extensivgrünland zu entwi-
ckeln; das Mahdgut ist abzutransportieren. 
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1.5.2 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Auwald (Bestand)“ sind bestehende 
standortgerechte Laubgehölze fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Flä-
chen sind dabei der natürlichen Sukzession zu überlassen und als Auwald zu entwickeln. 
Neophyten und aufkommende standortfremde Gehölze sind zu entfernen.  

 
1.5.3 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen sowie jegliche Ablagerungen von Grün-
abfällen und Schnittgut oder sonstigen Gegenständen unzulässig. 

 
1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 Pkw-Stellplätze sind bei Neuerrichtung mit Ausnahme der Zu- und Umfahrten in einer Bau-

weise herzustellen, die eine Versickerung von Niederschlagswasser ermöglicht, sofern die 
Flächen nicht bereits versiegelt sind. 

 
1.7 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
 
1.7.1 Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter 

und großkroniger Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen. Eine Verschiebung der 
Pflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten 
ist zulässig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

 
1.7.2 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu 

pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzu-
nehmen; hiervon unberührt bleiben aus Gründen der Verkehrssicherheit im Zuge der an-
grenzenden Bahnstrecke und der klassifizierten Straßen und Verkehrswege erforderliche 
Rückschnitte und Gehölzentnahmen. 

 
 
 
2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
 (Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
 
2.1 Dachgestaltung und Dachbegrünung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 
2.1.1 Die Verwendung von spiegelnden Materialien zur Dacheindeckung ist unzulässig. Die Zuläs-

sigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie bleibt unberührt. 
 
2.1.2  Flach geneigte Dächer mit einer Neigung bis einschließlich 10° sind mindestens in extensi-

ver Form fachgerecht und dauerhaft zu begrünen. Reine Flugdächer sowie Dachflächen von 
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind hiervon ausgenommen. Bestehende bauliche Anla-
gen bleiben von der Festsetzung unberührt. 

 
2.2 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 
2.2.1 Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie Lichtwerbung grel-

ler Farbgebung sind unzulässig. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige Gebäude-
oberkante nicht überschreiten. Die Höhe von freistehenden Werbeanlagen in Form von Py-
lonen oder Stelen ist auf die Höhe des angrenzenden Gebäudes zu begrenzen und darf die 
jeweilige Gebäudeoberkante nicht überschreiten. Fremdwerbung ist unzulässig.  

 
2.2.2 Werbeanlagen sind nur außerhalb der straßenrechtlichen Bauverbotszonen zulässig. 
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2.3 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 
 Im Gewerbegebiet sind offene Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht, Stabgitter oder 

Streckmetall, bis zu einer Höhe von maximal 3,0 m über der Geländeoberkante sowie die 
Pflanzung von einheimischen Laubhecken zulässig. Bestehende bauordnungsrechtlich ge-
nehmigte Einfriedungen bleiben von der Festsetzung unberührt. 

 
 
 
3 Hinweise, Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen 
 
3.1 Stellplatzsatzung 
 

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Friedberg wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeit-
punkt der Bauantragstellung wirksame Fassung. 

 
3.2 Landschaftsschutzgebiet 
 
 Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Auwald (Be-
stand)“ befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Wetterau“. 
Die Schutzbestimmungen der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund 
Wetterau“ vom 22.12.2014 (StAnz. 4/2015, S. 72ff.) sind zu beachten. Insbesondere wird da-
rauf hingewiesen, dass bestimmte Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern, 
das Landschaftsbild beeinträchtigen oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, ver-
boten sowie bestimmte Maßnahmen und Handlungen nur mit Genehmigung zulässig sind. 

 
3.3 Heilquellenschutzgebiete 
 
3.3.1 Das Plangebiet befindet sich in den Zonen III B und IV (qualitativ) sowie B 1 und C (quantita-

tiv) des Heilquellenschutzgebietes Bad Nauheim. Auf die in der „Schutzgebietsverordnung 
vom 24.10.1984 zum Schutz der staatl. anerkannten Heilquellen des Landes Hessen in Bad 
Nauheim“ enthaltenen Ge- und Verbote wird hingewiesen. Verboten sind demnach unter an-
derem Bodeneingriffe von mehr als 3 m unter Gelände, jede vorübergehende Grundwasser-
absenkung (Wasserhaltung), dauerhafte Grundwasserableitungen bzw. Grundwasserabsen-
kungen (z.B. über Drainagen) sowie die Verwendung von wassergefährdenden auswasch-
baren oder auslaugbaren Bau- und Verfüllmaterialien. Wird die zulässige Eingriffstiefe von 3 
m durch die Herstellung einer Baugrube oder Gründung überschritten, ist eine Ausnahmezu-
lassung von den entsprechenden Verboten der Schutzgebietsverordnung erforderlich. Diese 
ist beim Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachstelle Wasser- und Bodenschutz, zu be-
antragen. 

 
3.3.2 Das Plangebiet liegt in der Qualitativen Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellen-

schutzbezirkes vom 07.12.1929. Auf die in der entsprechenden Schutzgebietsverordnung 
enthaltenen Ge- und Verbote wird hingewiesen. 

 
3.4 Risiko-Überschwemmungsgebiet 
 

Nach den im Rahmen des Hochwasserrisikomanagementplanes für das Gewässer Wetter 
erstellten Gefahrenkarten ist bei extremen Hochwasserereignissen (Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten gemäß § 78b WHG) mit der Überschwemmung von Teilflä-
chen des Plangebietes zu rechnen. Die Abgrenzung des Risiko-Überschwemmungsgebietes 
wurde gemäß § 9 Abs. 6a Satz 1 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 
Die zu erwartende Wasserspiegelhöhe bei einem seltenen/extremen Hochwasserereignis 
liegt in dem Abschnitt der Wetter bei 129,11 m ü.NN. 
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3.5 Bodendenkmäler 
 
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen Siedlungen vorgeschichtlicher Zeitstellun-

gen. Im direkten und näheren Umfeld sind zudem über Jahrhunderte römische und keltische 
Münzfunde zu Tage gekommen, die auf Deponierungen und mögliche Kultstätten am nördli-
chen Ufer der Wetter hindeuten. Es ist daher damit zu rechnen, dass durch die Bebauung 
Kulturdenkmäler i.S.d. § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. Anstelle ei-
ner vorbereitenden Untersuchung/Ausgrabung ist während jeglicher Bodeneingriffe (auch in 
bereits versiegelten Arealen) eine Baubegleitung durch eine in Hessen zugelassene archäo-
logische Fachfirma durchzuführen. Voraussetzung ist, dass in bisher ungestörten Schichten 
der Boden mit einer ungezahnten Baggerschaufel abgezogen wird und bei Auftreten von ar-
chäologischen Resten dem beauftragten Grabungsunternehmen oder der Archäologischen 
Denkmalpflege genügend Zeit eingeräumt wird, diese zu dokumentieren und zu bergen. 

 
3.6 Altablagerung sowie Erdarbeiten und Bodenverunreinigungen 
 
3.6.1 In der Altflächendatei des Landes Hessen ist im Plangebiet eine Altablagerung (440 008 

030 001 014) eingetragen. Die Flächen innerhalb des Gewerbegebietes Nr. 1 wurden im 
Bebauungsplan daher gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Altablagerung gekennzeichnet. 
Hierbei handelt es sich um die baurechtlich zugelassene Auffüllung des Geländes. Laut vor-
handener Unterlagen wurde hierfür Bauschutt und Erdaushub verwendet. Diese Auffüllung 
ist u.a. wegen der Lage im Heilquellenschutzgebiet eingetragen. Sofern keine Änderung der 
Nutzung geplant ist und die vollflächige Versiegelung der Auffüllungsfläche bestehen bleibt, 
ist keine Gefährdung des Grundwassers und Heilquellenwassers zu besorgen. Wird die Ent-
siegelung des Grundstücks geplant, so ist vorab zu prüfen, ob von der Versickerung des 
Niederschlagswassers durch den Bauschutt eine Gefährdung des Grund- und Heilquellen-
wassers ausgeht.  

 
3.6.2 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 

Auffälligkeiten zu achten (z.B. Veränderungen der Farbe, des Geruchs oder der Beschaffen-
heit des Bodens). Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer 
schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend den zuständigen Be-
hörden mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. 
Schädliche Bodenverunreinigungen i.S.d. § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
herbeizuführen. 

 
3.7 Kampfmittelbelastung 
 

Das Plangebiet befindet sich in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet. Vom Vorhanden-
sein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. In 
den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaß-
nahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 5 m durchgeführt wurden, sind keine Kampfmit-
telräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprü-
fung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten 
und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 m (ab 
GOK II. WK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll 
grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche, z.B. wegen 
Auffüllungen, Versiegelungen oder sonstigen magnetischen Anomalien nicht sondierfähig 
sein sollte, sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor boden-
eingreifenden Bauarbeiten erforderlich. 

 
3.8 Verwertung von Niederschlagswasser 
 
3.8.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisati-

on ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 
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3.8.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-
wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 

 
3.9 Fernwasserleitung 
 

Der Bereich des Plangebietes wird vom Verlauf der 8. Fernwasserleitung „Lauter–Bad Nau-
heim“ (HW 450 GG) der OVAG gequert. Auf die beidseits der Rohrleitung entsprechend ein-
zuhalten Schutzabstände sowie auf die Vorgaben und Anforderungen der „Anweisung zum 
Schutze unterirdischer Anlagen der OVAG bei Arbeiten Anderer (Wasserleitungsschutzan-
weisung)“ wird hingewiesen. 

 
3.10 Gewässerrandstreifen 
 
 Entlang der Wasserflächen des Fließgewässers Wetter erstreckt sich der Gewässerrand-

streifen. Auf die Regelungen des § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 23 Hessisches 
Wassergesetz (HWG) wird hingewiesen. Demnach gilt unter anderem, dass im Gewässer-
randstreifen das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie das Neu-
anpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, der Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, verboten ist. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche im Ge-
wässerrandstreifen einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf. 

 
3.11 Bauverbotszonen und Zulässigkeit von baulichen Anlagen 
 
3.11.1 Längs der Bundesfernstraßen dürfen gemäß § 9 Abs. 1 FStrG nicht errichtet werden: 
 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m bei Bundesstraßen außerhalb der 
zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, 
jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen 
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen. 

 
 Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Weiterge-

hende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.  
 
3.11.2 Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-

durchfahrt dürfen längs der Kreisstraßen gemäß § 23 Abs. 1 HStrG 
 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahrten an Kreisstraßen unmittelbar oder mit-
telbar angeschlossen werden sollen, 

 
 nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 

entsprechend. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
 
3.12 Hinweise zur Straßenunterhaltung und zur Verkehrssicherheit 
 
3.12.1 Die an das nördliche Tor in der Zaunanlage im Gewerbegebiet Nr. 2 direkt angrenzenden 

umgebenden Flächen, die zur Erreichbarkeit der Böschungsflächen der Bundesstraßenram-
pe notwendig sind, sind von Nutzungen jeder Art freizuhalten. 

 
3.12.2 Die Einfahrts- und Eingangstore im Bereich der bestehenden direkten Zufahrt zur Kreisstra-

ße K 175 dürfen nicht zur Straße hin aufschlagen oder sind als Schiebetore bzw. mit einer 
automatischen Öffnungs- und Schließanlage zu versehen. Diese ist stets in einem betriebs-
fähigen Zustand zu halten. 
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3.12.3 Von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie dürfen keine Blendwirkungen auf die 
Verkehrsteilnehmer der angrenzenden klassifizierten Straßen und Verkehrswege ausgehen. 

 
3.12.4 Durch bauliche Maßnahmen dürfen die Straßenentwässerungsanlagen der Bundesstraße 

B 455 und der Kreisstraße K 175 nicht verändert bzw. in ihrer Funktion beeinträchtigt wer-
den. Aufschüttungen oder Abgrabungen und dergleichen sind unzulässig bzw. nur dann 
möglich, wenn in enger vorheriger Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger die Ableitung 
der Oberflächenwässer der klassifizierten Straße durch ein entsprechendes Entwässerungs-
system sichergestellt wird. 

 
3.13 Hinweise zum Bahnbetrieb und zu den angrenzenden Bahnanlagen 
 
3.13.1 Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke müssen mit der DB Netz AG abgestimmt 

werden. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, 
hat ebenfalls eine Abstimmung mit der DB Netz AG zu erfolgen. Anträge auf Baugenehmi-
gung für Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind der Deutschen Bahn AG 
zur Stellungnahme vorzulegen; hierbei sind weitere Bedingungen und Auflagen vorbehalten. 
Da Baumaßnahmen in der Nähe von Bahnanlagen den GSM-R-Funk der DB Netz AG beein-
flussen könnten, ist die Funknetzplanung der DB Netz AG, I.NPS 213, Kleyerstraße 25, 
60326 Frankfurt zu beteiligen. 

 
3.13.2 Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- oder Hubgeräten (z.B. (Mobil-)Kran, Bagger 

etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten 
Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. 

 
3.13.3 Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und 

auch im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und 
Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren 
von Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen 
verhindert wird. 

 
3.13.4 Parkplätze und Zufahrten müssen auf ihrer ganzen Länge zur Bahnseite hin mit Schutzplan-

ken oder ähnlichem abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrollen zum Bahnge-
lände hin in jedem Falle verhindert wird. Die Schutzmaßnahmen sind in Abhängigkeit der 
Örtlichkeit festzulegen und gegebenenfalls mit Blendschutz zu planen. 

 
3.13.5 Alle Neuanpflanzungen im Nahbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen 

den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanz-
abständen ist die DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegeta-
tionskontrolle“ zu beachten. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt wer-
den, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände 
sind durch geeignete Maßnahmen oder Rückschnitt u.a. ständig zu gewährleisten. Der 
Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. 
Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und 
der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder be-
seitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Be-
pflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

 
3.13.6 Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-

platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnüber-
gängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer aus-
geschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbil-
dern nicht vorkommen. 

 
3.13.7 Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hin-

eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grund-
sätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit. 
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3.13.8 Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgelei-
tet werden. Die Vorflutverhältnisse dürfen durch Baumaßnahmen, Baumaterialien, Erdaus-
hub etc. nicht verändert werden. 

 
3.13.9 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 

(insbesondere Luft- und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäu-
be, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an be-
nachbarter Bebauung führen können. Es obliegt dem Bauherrn gegebenenfalls für entspre-
chende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

 
3.14 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 
 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 
Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 

  
a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen, 
b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu 

kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind, 
c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) 

durchzuführen, 
d) Baumhöhlen und Gebäude außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von Ro-

dungs- oder Abrissarbeiten durch einen Fachgutachter auf überwinternde Arten zu über-
prüfen. 

 
 Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 
zu beantragen. 

 
3.15 Artenauswahl 
 

Artenliste 1 (Bäume*): Pflanzqualität mind. Sol. / H., 3 x v., 14-16 bzw. Hei. 2 x v., 150-200 
 
Acer campestre  - Feldahorn  Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere 
Acer platanoides  - Spitzahorn  Tilia cordata  - Winterlinde 
Acer pseudoplatanus  - Bergahorn  Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 
Carpinus betulus  - Hainbuche  Obstbäume (H., v., 8-10): 
Fraxinus excelsior  - Esche   Malus domestica  - Apfel 
Prunus avium  - Vogelkirsche  Prunus avium  - Kulturkirsche 
Prunus padus  - Traubenkirsche  Prunus cerasus  - Sauerkirsche 
Quercus robur  - Stieleiche  Pyrus communis  - Birne 
Quercus petraea  - Traubeneiche  Prunus div. spec.  - Kirsche, Pflaume 
Sorbus aucuparia  - Eberesche  Pyrus pyraster  - Wildbirne 
 

 *Die Verwendung von Sorten und Zierformen ist zulässig. 
  

Artenliste 2 (Sträucher): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 
  

 Cornus sanguinea  - Roter Hartriegel  Ribes div. spec.  - Beerensträucher 
 Corylus avellana  - Hasel   Rosa canina  - Hundsrose 
 Crataegus monogyna - Weißdorn  Sambucus nigra  - Schw. Holunder 
 Crataegus laevigata     Salix caprea  - Salweide 
 Lonicera xylosteum  - Heckenkirsche  Viburnum lantana  - Woll. Schneeball 
 Malus sylvestris  - Wildapfel  Buxus sempervirens - Buchsbaum 
 Amelanchier ovalis   - Gemeine Felsenbirne Ligustrum vulgare - Liguster 
 Crataegus curvisepala - Weißdorn  Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
 Euonimus europaea  - Pfaffenhütchen  Lonicera caerulea  
 Frangula alnus  - Faulbaum  Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
 Genista tinctoria  - Färberginster  Salix purpurea  - Purpurweide 

 Viburnum opulus  - Gem. Schneeball 
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Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 
  

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne  Lonicera nigra  - Heckenkirsche 
Calluna vulgaris  - Heidekraut  Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt 
Chaenomeles div. spec. - Zierquitte  Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt 
Cornus florida  - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnolie 
Cornus mas   - Kornelkirsche  Malus div. spec.  - Zierapfel 
Deutzia div. spec.  - Deutzie  Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin 
Forsythia x intermedia - Forsythie  Rosa div. spec.  - Rosen 
Hamamelis mollis  - Zaubernuss  Spiraea div. spec. - Spiere 
Hydrangea macrophylla - Hortensie  Weigela div. spec. - Weigelia 

  
Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

  
Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde  Lonicera spec.  - Heckenkirsche 
Clematis vitalba  - Wald-Rebe  Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein 
Hedera helix  - Efeu   Polygonum aubertii - Knöterich 
Hydrangea petiolaris  - Kletter-Hortensie Wisteria sinensis  - Blauregen 

  
Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 
wird hingewiesen. 

 


